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(6) Die vorgenannten Bestimmungen über die Zah
lung des Beitrages finden auf Betriebe, die unter das 
Gesetz vom 9. August 1950 über die Versicherung der 
volkseigenen Betriebe (GBl. S. 830) fallen, und auf 
Haushaltsorganisationen keine Anwendung. Diese Be
triebe bzw. Organisationen haben die Beiträge auf 
Grund des erwähnten Gesetzes bzw. des abgeschlosse
nen Versicherungsvertrages zu zahlen. Sie erhalten für 
jedes Kraftfahrzeug von der DVA eine Bescheinigungs
karte über das Bestehen der Kraftfahr-Haftpflicht- 
Versicherung.

(7) Die Fahrer der Kraftfahrzeuge haben &en Zah- 
lungsbeleg über die letztfällige Beitragszahlung bzw. 
die Bescheinigungskarte ständig mitzuführen und der 
Deutschen Volkspolizei bei der alljährlich stattfinden-\ 
den technischen Überprüfung sowie bei Verkehrs
kontrollen vorzuzeigen.

§ 4
Stillegung und Besitz^vechsel

(1) Wird das Kraftfahrzeug oder der Anhänger vor
übergehend oder endgültig aus dem Verkehr genom
men, so ist der Zahlungspflichtige berechtigt, die Rück
zahlung des entrichteten Versicherungsbeitrages für 
jedes nicht ausgenutzte volle Kalendervierteljahr zu be
antragen, für das er die Zulassungspapiere bei der Zu
lassungsstelle abgegeben hatte. Angefangene Kalender
vierteljahre werden bei der Rückzahlung der Ver
sicherungsbeiträge nicht berücksichtigt.

Die DVA ist berechtigt, für die Bearbeitung des 
Rückzahlungsantrages eine Bearbeitungsgebühr in 
Höhe von 3 °/o des Jahresbeitrages, mindestens 4 DM 
zu berechnen.

(2) Bei Besitzwechsel des Kraftfahrzeuges gehen 
Rechte und Pflichten des Zahlungspflichtigen auf den
jenigen über, auf den das Fahrzeug nach dem Wechsel 
zugelassen ist. Für den Beitrag, der auf das Kalender
jahr entfällt, haften beide als Gesamtschuldner.

§ 5
Obliegenheiten im Versicherungsfall

(1) Versicherungsfall ist das Schadenereignis, welches 
Haftpflichtansprüche gegen den Versicherten zur Folge 
haben könnte.

(2) Jeder Versicherungsfall ist der DVA unverzüglich, 
spätestens innerhalb einer Woche, schriftlich an
zuzeigen. Jeder Versicherte ist verpflichtet alles zu tun, 
was zur Aufklärung des Tatbestandes und zur Minde
rung des Schadens dienlich sein könnte. Er hat hierbei 
etwaige Weisungen der DVA zu befolgen und sie bei 
der Abwehr unbegründeter Ansprüche zu unterstützen. 
Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein 
Zahlungsbefehl oder eine Strafverfügung erlassen,' so 
hat der Versicherte dies der DVA unverzüglich mit
zuteilen, auch wenn er den Versicherungsfall selbst be
reits angezeigt hat.

(3) Für eine teilweise oder gänzliche Anerkennung 
eines Haftpflichtanspruches durch den Versicherten 
haftet die DVA nur dann, wenn vorher ihre Zustim
mung eingeholt worden ist.

(4) Wenn der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber 
einem Versicherten geltend macht, so ist dieser ver
pflichtet, dies innerhalb einer Woche der DVA an
zuzeigen.

(5) Wird ein Versicherter vor Gericht verklagt oder 
beantragen Personen die Befreiung von den Gerichts
kosten für eine Klage gegen einen Versicherten, oder

wird einem Versicherten der Streit verkündet, so hat 
der Versicherte dies unverzüglich der DVA mitzuteilen. 
Das gleiche gilt im Falle eines Arrestes, einer einst
weiligen Verfügung oder eines Beweissicherungs
verfahrens.

(6) Zur Wahrung der Fristen hat der Versicherte, 
Ohne die Weisung der DVA abzuwarten, gegen den 
gerichtlichen Zahlungsbefehl, den Arrest oder die einst
weilige Verfügung die erforderlichen Rechtsbehelfe zu 
ergreifen.

(7) Wenn es zu einem Rechtsstreit kommt, hat der 
Versicherte die Führung des Rechtsstreites der DVA 
zu überlassen, außerdem dem von der DVA bestellten 
Anwalt Vollmacht zu erteilen und ihm jegliche Auf
klärung und Unterstützung zu geben, die er verlangt.

§ 6
Regreß

(1) Zur Rückzahlung der von der DVA auf Grund 
eines Schadenereignisses geleisteten Entschädigungs
beträge ist verpflichtet:

a) der Versicherte, der das Schadenereignis vorsätz
lich herbeigeführt hat;

b) die Person, welche sich auf strafbare Art in den 
Besitz eines Fahrzeuges gebracht und mit diesem 
einen Schaden verursacht hat;

c) der Versicherte, der das Kraftfahrzeug zu einem 
anderen als im Zulassungsschein angegebenen 
Zweck verwendet hat, und zwar insoweit, als die 
andere Verwendung Einfluß auf die Herbei
führung des Schadenfalles bzw. die Höhe der Ent
schädigung gehabt hat;

d) der Versicherte, der die Pflichten des § 5 verletzt, 
es sei denn, daß die Verletzung weder auf Vorsatz 
noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob
fahrlässiger Verletzung besteht die Rückzahlungs
verpflichtung nur dann, wenn die Verletzung Ein
fluß auf die Feststellung des Versicherungsfalles 
oder auf die Feststellung oder den Umfang der 
der DVA obliegenden Leistung gehabt hat.

(2) Zur Rückzahlung von 10 %>, mindestens 300 DM, 
der von der DVA geleisteten Entschädigungsbeträge — 
bei Entschädigungsleistungen unter 300 DM des vollen 
Betrages — ist verpflichtet:

a) der Versicherte, der das Schadenereignis unter 
Alkoholbeeinflussung (0,5 %>o und mehr Blutalko
hol) herbeigeführt hat;

b) der Versicherte, der das Fahrzeug ohne vor
geschriebene Fahrerlaubnis gelenkt hat;

c) der Versicherte, der das Fahrzeug einer Person 
anvertraute von welcher er wußte oder wissen 
mußte, daß sie nicht geeignet oder nicht befugt 
ist, ein Fahrzeug zu lenken;

d) der Zahlungspflichtige, der bei Eintritt des 
Schadenereignisses mit der Zahlung des Beitrages 
gemäß § 3 in Verzug war.

§ 7
Beschwerdeverfahren, Klagefrist, Gerichtsstand

(1) Hat die DVA einen Anspruch auf Versicherungs
schutz unter Angabe der mit dem Ablauf der Fristen 
verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt, so kann 
der Versicherte innerhalb eines Monats Beschwerde bei 
der DVA oder innerhalb sechs Monaten Klage bei 
einem ordentlichen Gericht erheben.


